
 

 
 

 

 

 
         
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwangerschaft während des PJ-Tertials in Allgemeinmedizin:  
 
Im Mutterschutzgesetz (MuSchG) sind schwangere Studentinnen ab dem 1.1.2018 Ar-
beitnehmerinnen gleichgestellt worden.  
Arbeitgeber im Sinne des MuSchG ist für das Praktische Jahr die Ausbildungsstätte 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 8 MuSchG).  
Bitte zeigen Sie daher Ihre Schwangerschaft unbedingt zeitnah im Institut für Allge-
meinmedizin und Interprofessionelle Versorgung, dem Studiendekanat und bei Ihrer 
Ausbildungsstätte (akkreditierte Lehrpraxis) an. 
  
Um Ihnen und Ihrem Kind ein sicheres Tertial gewährleisten zu können, ist Ihre Teil-
nahme als Schwangere an verbindliche Voraussetzungen geknüpft. Es erfolgt eine 
individuelle Gefährdungsbeurteilung (Einzelfallprüfung). Bitte lassen Sie sich ent-
sprechend von uns beraten und melden Sie sich schnellst möglich, Tertialbeginn 
beim Lehrsekretariat, 0707129 85 213 oder  
sekretariat.allgemeinmedizin@med.uni-tuebingen.de. 
 
Die Beratung erfolgt im Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versor-
gung durch die Leitung Bereich Lehre und dem Lehrsekretatriat (sekretariat.allge-
meinmedizin@med.uni-tuebingen.de) sowie im Studiendekanat (pj-medizin@med.uni-
tuebingen.de). 
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